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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		wie	 viele	 Beschäftigte	 in	 den	 Pflegeberufen	 (im	 Folgenden	 immer	 verstan-
den	 als	 Personen	 mit	 einer	 Ausbildung	 zum	 Pflegefachmann/-frau	 bzw.	 den	
in dieser Ausbildung aufgegangenen Vorgängerausbildungen Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in,	 Gesundheits-	 und	 Krankenpflegehelfer/-in,	 Gesundheits-	
und	 Kinderkrankenpfleger/-in,	 Gesundheits-	 und	 Kinderkrankenpflegehelfer/ 
-in,	Altenpfleger/-in	bzw.	Altenpflegehelfer/-in)	in	den	Jahren	2018	bis	2021	in	
Baden-Württemberg	tätig	waren;

2.  wie viele Auszubildende und wie viele Ausbildungsabsolventen es in Baden-
Württemberg	im	Beruf	Pflegefachfrau/-mann	(bzw.	den	Vorgängerberufen)	in	
den	Jahren	2018	bis	2021	gab;

3.		wie	viele	Stellen	für	Pflegefachleute	(bzw.	den	Vorgängerberufen)	im	stationä-
ren	und	ambulanten	Bereich	in	den	Jahren	2018	bis	2021	in	Baden-Württem-
berg	unbesetzt	geblieben	sind;

4.		wie	 viele	Berufsabschlüsse	 aus	 dem	Ausland	 (aufgeschlüsselt	 nach	Ländern)	
in	den	Pflegeberufen	 in	den	Jahren	2018	bis	2021	unmittelbar	bzw.	mit	Aus-
gleichsmaßnahmen	anerkannt	wurden;

5.		welche	 Rolle	 die	 Kooperationsvereinbarung	 des	 Landes	 mit	 seiner	 Partner-
region	Katalonien	zur	Förderung	der	Arbeitsmobilität	bei	der	Gewinnung	von	
Pflegekräften	spielt;	
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	 6.		wie	viele	Anträge	ausländischer	Pflegefachkräfte	auf	Berufsanerkennung	zwi-
schen	2018	bis	2021	abgelehnt	wurden,	weil	sie	die	erforderliche	Nachqualifi-
zierung	nicht	bestanden	haben	oder	die	sonstigen	Voraussetzungen	(Straffrei-
heit,	gesundheitliche	Eignung,	Sprachkenntnisse)	nicht	vorlagen	(aufgeschlüs-
selt	nach	Jahren	und	Ablehnungsgründen);

	 7.		wie	 lange	 der	 Prozess	 der	Anerkennung	 (mit	 und	 ohne	Nachqualifizierung)	
einer	ausländischen	Pflegeausbildung	in	Baden-Württemberg	dauert	(bei	Un-
terschieden	bitte	aufgeschlüsselt	nach	den	jeweiligen	Herkunftsländern);

	 8.		welche	Faktoren	sie	als	größte	Hürden	für	Beschäftigte	und	Unternehmen	bei	
der	Einwanderung	von	Fachkräften	 in	 den	Pflegeberufen	nach	Baden-Würt-
temberg	sieht;	

	 9.		ob	die	Kosten	für	die	Anerkennung,	die	Nachqualifizierungsmaßnahmen	und	
für den Erwerb der notwendigen Sprachkenntnisse durch die Anerkennungs-
stelle	 im	 Regierungspräsidium	 Stuttgart,	 durch	 den	 Antragstellenden	 oder	
durch	das	beschäftigende	Unternehmen	übernommen	werden;

10.		welche	Bemühungen	sie	unternimmt,	um	eine	Aufwertung	der	Ausbildung	in	
Pflegeberufen	zu	erreichen	bzw.	die	Attraktivität	der	Pflegeberufe	zu	erhöhen;

11.		welche	Bemühungen	sie	im	Ausland	unternimmt,	um	Fachkräfte	im	Pflegebe-
reich anzuwerben und welche Rolle dabei die acht Wirtschaftsrepräsentanzen 
des	Landes	spielen;	

12.  wie viele Beratungen in den vier Beratungszentren zur Anerkennung auslän-
discher	Berufsqualifikationen	durch	das	Netzwerk	 Integration	durch	Qualifi-
zierung	(IQ	Netzwerk)	in	Pflegeberufen	(in	den	Jahren	2018	bis	2021)	erfolgt	
sind	und	wie	viele	zu	erfolgreichen	Anerkennungen	geführt	haben;	

13.		wie	 viele	 Beratungen	 von	 Unternehmen	 oder	 Fachkräften	 im	 Pflegebereich	
durch	 das	Welcome	Center	 Sozialwirtschaft	 (in	 den	 Jahren	 2018	 bis	 2021)	
erfolgt	sind	und	wie	viele	der	Beratungen	von	ausländischen	Fachkräften	zu	
erfolgreichen Anerkennungen geführt haben.

9.3.2022

Birnstock,	Bonath,	Brauer,	Haag,	Haußmann,	Heitlinger,	Hoher,	Dr.	Timm	Kern,	
Reith,	Scheerer,	Dr.	Schweickert,	Trauschel,	Fischer,	Dr.	Jung	FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

In	den	vergangenen	Wochen	wurde	in	der	Presse	mehrfach	berichtet,	dass	in	Ba-
den-Württemberg	 langfristig	zahlreiche	Fachkräfte	 in	den	Pflegeberufen	und	 im	
Gesundheitswesen	fehlen.	Eine	mögliche	Lösung	ist	die	Zuwanderung	von	quali-
fizierten	Fachkräften	aus	dem	Ausland.	Dieser	Antrag	soll	daher	die	aktuelle	Situ-
ation	der	Fachkräftemigration	in	den	Pflegeberufen	und	die	langfristige	Strategie	
der	Landesregierung	für	eine	ausreichende	Personalversorgung	in	den	Pflegeberu-
fen	in	Baden-Württemberg	abfragen.
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S t e l l u n g n a hme

Mit	Schreiben	vom	27.	April	2022	Nr.	44-0141.5-017/2082	nimmt	das	Ministe-
rium	für	Soziales,	Gesundheit	und	Integration	im	Einvernehmen	mit	dem	Minis-
terium	für	Wirtschaft,	Arbeit	und	Tourismus	zu	dem	Antrag	wie	folgt	Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.		wie	 viele	 Beschäftigte	 in	 den	 Pflegeberufen	 (im	 Folgenden	 immer	 verstan-
den	 als	 Personen	 mit	 einer	 Ausbildung	 zum	 Pflegefachmann/-frau	 bzw.	 den	
in dieser Ausbildung aufgegangenen Vorgängerausbildungen Gesundheits- und 
Krankenpfleger/-in,	 Gesundheits-	 und	 Krankenpflegehelfer/-in,	 Gesundheits-	
und	 Kinderkrankenpfleger/-in,	 Gesundheits-	 und	 Kinderkrankenpflegehelfer/ 
-in,	Altenpfleger/-in	bzw.	Altenpflegehelfer/-in)	in	den	Jahren	2018	bis	2021	in	
Baden-Württemberg tätig waren;

Die entsprechenden Daten aus der Statistik der Bundesagentur für Arbeit und da-
rauf	basierende	eigene	Berechnungen	sind	in	der	folgenden	Tabelle	1	dargestellt.

Die	Statistik	greift	zurück	auf	die	„Klassifikation	der	Berufe	2010“	(KldB	2010),	
indem	sie	die	Beschäftigten	in	einzelnen	Berufsgattungen	der	KldB	2010	erfasst.	
Jeder	Einzelberuf	ist	genau	einer	Berufsgattung	zugeordnet,	 jeder	Berufsgattung	
können	mehrere	 Einzelberufe	 zugeordnet	 sein.	Die	 vorliegende	 Statistik	 erfasst	
damit	die	in	der	Ziffer	1	aufgezählten	Einzelberufe	und	unter	Umständen	weitere	
eng	verwandte	Berufe	sowie	insbesondere	Spezialistenberufe	(z.	B.	Fachkranken-
pflegerinnen	 und	 Fachkrankenpfleger)	 einschließlich	 fachlichem	 Leitungs-	 und	
Führungspersonal.	Die	Statistik	erfasst	Beschäftigte	in	Tätigkeiten,	die	der	jewei-
ligen	Berufsgattung	 zugeordnet	 sind.	Dies	 setzt	 nicht	 in	 allen	 Fällen	 zwingend	
voraus, dass die Beschäftigten tatsächlich über eine Ausbildung in den in der 
Ziffer	1	aufgezählten	Berufen	verfügen.	So	ist	etwa	der	Beruf	„Gesundheits-	und	
Kinderkrankenpflegehelfer/-in“	 in	Baden-Württemberg	nicht	geregelt,	kann	aber	
als	Tätigkeit	erfasst	sein.

Aufgrund	der	Anfang	2020	eingeführten	generalistischen	Ausbildung	zur	Pflege-
fachfrau	 bzw.	 zum	Pflegefachmann	kann	 in	 den	Arbeitsmarktstatistiken	 ab	 die-
sem	Zeitpunkt	nicht	mehr	trennscharf	zwischen	Gesundheits-	und	Krankenpflege	
einerseits	und	Altenpflege	andererseits	unterschieden	werden.	Daher	ist	unbedingt	
zu	empfehlen,	für	die	Interpretation	der	statistischen	Ergebnisse	beide	Bereiche,	
Gesundheits-	 und	 Krankenpflege	 sowie	 Altenpflege	 gemeinsam	 zu	 betrachten.	
Für	 weitere	 Informationen	 verweist	 die	 Bundesagentur	 für	 Arbeit	 auf	 die	 Hin-
tergrundinformation	 „Pflegeberufe	 in	 den	 Arbeitsmarktstatistiken“	 (vgl.	 https://
statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Grundlagen/Methodik-Qualitaet/Me-
thodenberichte/Uebergreifend/Methodenberichte-Uebergreifend-Nav.html).
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Tabelle	1:	Beschäftigte	in	den	Pflegeberufen

2.		wie	 viele	 Auszubildende	 und	 wie	 viele	 Ausbildungsabsolventen	 es	 in	 Baden-
Württemberg	 im	Beruf	 Pflegefachfrau/-mann	 (bzw.	 den	Vorgängerberufen)	 in	
den	Jahren	2018	bis	2021	gab;

Die	Gesamtzahl	der	Personen,	die	sich	in	Baden-Württemberg	in	den	Jahren	2018	
bis 2021 in der regulären dreijährigen Ausbildung in der Gesundheits- und Kran-
kenpflege,	in	der	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflege,	in	der	Altenpflege	oder	
zur	Pflegefachfrau	bzw.	zum	Pflegefachmann	befunden	und	diese	Ausbildungen	
erfolgreich	absolviert	haben,	 stellt	 sich	nach	der	amtlichen	Schulstatistik	wie	 in	
der	folgenden	Tabelle	2	dar.

Tabelle	2:		Auszubildende	und	Ausbildungsabsolventen	der	Gesundheits-	und	Krankenpflege,	 in	
der	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpflege,	in	der	Altenpflege	oder	zur	Pflegefachfrau	
bzw.	zum	Pflegefachmann	in	Baden-Württemberg

3.		wie	viele	Stellen	für	Pflegefachleute	(bzw.	den	Vorgängerberufen)	im	stationä-
ren	und	ambulanten	Bereich	in	den	Jahren	2018	bis	2021	in	Baden-Württem-
berg unbesetzt geblieben sind;

Eine	 näherungsweise	 Einschätzung	 zu	 dieser	 Frage	 ist	möglich	 durch	 eine	Be-
trachtung der Statistik über zu besetzende Arbeitsstellen, die der Bundesagentur 
für	 Arbeit	 gemeldet	 wurden.	 Erfasst	 werden	 hier	 sozialversicherungspflichtige,	
geringfügige	(Mini-Jobs)	und	sonstige	(z.	B.	Praktika-	und	Traineestellen)	Stellen	
mit	einer	vorgesehenen	Beschäftigungsdauer	von	mehr	als	sieben	Kalendertagen,	
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die	den	Arbeitsagenturen	und	den	Jobcentern	(Gemeinsamen	Einrichtungen)	zur	
Besetzung	gemeldet	wurden.

In	der	Statistik	der	Bundesagentur	für	Arbeit	wird	auch	erhoben,	wenn	zu	beset-
zende	Stellen	wieder	abgemeldet	werden.	Dabei	wird	unterschieden,	ob	die	Stelle	
besetzt	 wurde	 oder	 ob	 die	Meldung	 storniert	 wurde.	 Zwar	 enthält	 die	 Statistik	
keine	 Informationen	 zu	 den	 individuellen	 Gründen	 für	 die	 Stornierung,	 jedoch	
kommt	es	erfahrungsgemäß	irgendwann	zur	Stornierung	durch	den	Arbeitgeber,	
wenn	 eine	 offene	Stelle	 für	 eine	 längere	Wartezeit	 unbesetzt	 geblieben	 ist.	Die	
Anzahl	der	Stornierungen	wird	 in	Tabelle	3	abgebildet.	Bezüglich	der	erfassten	
Berufe	und	Tätigkeiten	wird	auf	Ziffer	1	verwiesen.

Folgende	Stornierungen	wurden	erfasst:

Tabelle	3:		Anzahl	der	Stornierungen	von	offenen	Stellen	bei	der	Bundesagentur	für	Arbeit

4.		wie	 viele	 Berufsabschlüsse	 aus	 dem	Ausland	 (aufgeschlüsselt	 nach	 Ländern)	
in	den	Pflegeberufen	 in	den	Jahren	2018	bis	2021	unmittelbar	bzw.	mit	Aus-
gleichsmaßnahmen anerkannt wurden;

Die	 entsprechenden	 Daten	 aus	 der	 amtlichen	 Anerkennungsstatistik	 des	 Statis-
tischen	Landesamts	 für	 die	 Jahre	 2018	 bis	 2020	 sind	 in	 der	Anlage dargestellt. 
Daten	für	das	Jahr	2021	liegen	dem	Statistischen	Landesamt	noch	nicht	vor.

5.  welche Rolle die Kooperationsvereinbarung des Landes mit seiner Partner-
region	Katalonien	zur	Förderung	der	Arbeitsmobilität	bei	der	Gewinnung	von	
Pflegekräften	spielt;

Ziel	der	Kooperationsvereinbarung	zwischen	Baden-Württemberg	und	Katalonien	
ist,	 die	Arbeitsmobilität	 zum	Nutzen	 beider	Regionen	 und	 in	 beide	Richtungen	
auszubauen	 und	 die	Kontakte	 im	Bereich	 des	Arbeitsmarktes	 zu	 vertiefen.	Mit	
dem	Abkommen	 sollte	 einerseits	 der	 hohen	 Jugendarbeitslosigkeit	 in	Kataloni-
en,	andererseits	dem	Fachkräftemangel	in	Baden-Württemberg	begegnet	und	das	 
duale	Bildungssystem	in	Katalonien	gefördert	werden.	In	Anbetracht	der	globalen	
Konkurrenz	 ist	 die	 Schaffung	 eines	 europäischen	 Raumes	 der	 beruflichen	Mo-
bilität	 eine	wichtige	Voraussetzung,	 um	die	Wettbewerbsfähigkeit	Europas	 und	
seiner Regionen zu stärken.

Da	Pflegekräfte	in	Katalonien	ebenfalls	zu	den	Mangelberufen	gehören,	wurde	im	
Rahmen	des	Abkommens	bewusst	keine	aktive	Anwerbung	betrieben.

In	 den	 Berufen	 Pflegefachmann/Pflegefachfrau,	 Gesundheits-	 und	Krankenpfle-
ger/-in	und	Gesundheits-	und	Kinderkrankenpfleger/-in	kommt	bei	Antragstellen-
den	mit	dem	Ausbildungsstaat	Spanien	i.	d.	R.	die	automatische	Anerkennung	der	
Qualifikation	nach	der	Richtlinie	2005/36/EG	zum	Tragen.	Wie	aus	der	Anlage 
zur	Ziffer	4	ersichtlich	ist,	spielt	Spanien	als	Ausbildungsstaat	bei	der	Anerken-
nung	von	ausländischen	Pflegekräften	jedoch	kaum	eine	Rolle.
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6.		wie	viele	Anträge	ausländischer	Pflegefachkräfte	auf	Berufsanerkennung	zwi-
schen	2018	bis	2021	abgelehnt	wurden,	weil	sie	die	erforderliche	Nachquali-
fizierung	nicht	bestanden	haben	oder	die	sonstigen	Voraussetzungen	(Straffrei-
heit,	gesundheitliche	Eignung,	Sprachkenntnisse)	nicht	vorlagen	(aufgeschlüs-
selt	nach	Jahren	und	Ablehnungsgründen);

Über Ablehnungen und ihre jeweiligen Begründungen führt das Regierungspräsi-
dium	Stuttgart	keine	gesonderte	Statistik.

Die	 endgültige	Ablehnung	eines	Antrags	 auf	die	Erteilung	einer	Erlaubnis	 zum	
Führen	der	Berufsbezeichnung	ist	nur	aus	folgenden	Gründen	möglich:

–	 	Die	 wesentlichen	 Unterschiede	 der	 ausländischen	 Qualifikation	 der	 antrag-
stellenden	Person	gegenüber	der	deutschen	Referenzqualifikation	sind	so	groß,	
dass	Ausgleichsmaßnahmen	nicht	in	Betracht	kommen.

–  Die antragstellende Person hat die Eignungs- oder Kenntnisprüfung endgültig, 
d.	h.	im	einmalig	möglichen	Wiederholungsversuch,	nicht	bestanden.

–	 	Die	antragstellende	Person	verfügt	nicht	über	die	erforderliche	persönliche	Zu-
verlässigkeit zur Ausübung des Berufs.

–  Die antragstellende Person ist in gesundheitlicher Hinsicht zur Ausübung des 
Berufs ungeeignet.

–  Die antragstellende Person verfügt nicht über die für die Ausübung der Berufs-
tätigkeit erforderlichen Kenntnisse der deutschen Sprache.

Wählt die antragstellende Person den Weg des Anpassungslehrgangs, wird dieser 
in	der	Regel	verlängert,	wenn	in	der	vorgesehenen	Zeit	noch	keine	Gleichwertig-
keit hergestellt werden konnte.

Das	Regierungspräsidium	Stuttgart	stellt	fest,	dass	die	Quote	endgültig	nicht	be-
standener	 Kenntnisprüfungen	 in	 den	 vergangenen	 Jahren	 sehr	 gering	 gewesen,	
aber	im	letzten	Jahr	–	ohne	eine	Veränderung	der	Prüfungen	–	angestiegen	sei.

Die	endgültige	Ablehnung	von	Anträgen	aufgrund	fehlender	Zuverlässigkeit,	ge-
sundheitlicher	Eignung	oder	Sprachkenntnisse	komme	nur	in	seltenen	Einzelfäl-
len	vor.	Fehlende	Sprachzertifikate	werden	früher	oder	später	nachgereicht.	Liegt	
eine	 Bewährungsstrafe	 im	 Heimatland	 vor,	 wird	 der	 Bescheid	 bis	 zum	Ablauf	
der Bewährungszeit zurückgehalten. Eine Begründung für eine dauerhaft fehlende 
gesundheitliche	Eignung	ist	dagegen	beispielsweise	eine	nachgewiesene	Infektion	
mit	dem	Hepatitis-B-Virus.

7.		wie	lange	der	Prozess	der	Anerkennung	(mit	und	ohne	Nachqualifizierung)	ei-
ner	ausländischen	Pflegeausbildung	in	Baden-Württemberg	dauert	(bei	Unter-
schieden	bitte	aufgeschlüsselt	nach	den	jeweiligen	Herkunftsländern);

Die bundesgesetzlich festgelegte Bearbeitungsfrist für die Anerkennung einer 
ausländischen	Pflegeausbildung	beträgt	vier	Monate.	In	den	Fällen	der	automati-
schen Anerkennung europäischer Ausbildungsnachweise aufgrund der Richtlinie 
2005/36/EG	beträgt	sie	drei	Monate,	im	beschleunigten	Fachkräfteverfahren	nach	
§	81a	Aufenthaltsgesetz	zwei	Monate.	Der	Lauf	der	Frist	beginnt	mit	dem	voll-
ständigen	Vorliegen	aller	erforderlichen	Unterlagen.

Nach	 einer	Sonderauswertung	 der	 amtlichen	Anerkennungsstatistik	 des	Statisti-
schen	Landesamts	 stellen	 sich	 die	Verfahrensdauer	 der	Anerkennungsverfahren	
von	Pflegeberufen	in	Baden-Württemberg	im	Jahr	2020	wie	in	Tabelle	4	abgebil-
det dar.
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Tabelle	4:		Verfahrensdauer	 der	 Anerkennungsverfahren	 von	 Pflegeberufen	 in	 Baden-Württem-
berg	im	Jahr	2020

Bei	der	hier	berücksichtigten	Verfahrensdauer	handelt	es	 sich	um	den	Zeitraum	
von	der	Vollständigkeit	der	vorzulegenden	Unterlagen	bis	zum	ersten	rechtsmit-
telfähigen	Bescheid.	In	die	Berechnung	eingegangen	sind	Verfahren,	die	im	Be-
richtsjahr	 2020	 erstmalig	 beschieden	 wurden.	 Diese	 Anzahl	 kann	 von	 der	 Ge-
samtmenge	 aller	 im	 Berichtsjahr	 2020	 beschiedenen	 Verfahren	 abweichen,	 da	
die	Gesamtmenge	 auch	Verfahren	 umfasst,	 die	 in	 einem	Vorjahr	 erstmalig	 und	
2020	 endgültig	 beschieden	wurden.	 Eine	Unterteilung	 nach	Ausbildungsstaaten	
ist	nicht	möglich.

Festgestellte	wesentliche	Unterschiede	zwischen	der	ausländischen	Qualifikation	
und	 der	 deutschen	 Referenzqualifikation	 können	 Ausgleichsmaßnahmen	 erfor-
derlich	machen.	Die	 antragstellende	Person	 hat	 selbst	 die	Wahl	 zwischen	 einer	
Eignungs-	bzw.	Kenntnisprüfung	und	einem	Anpassungslehrgang.	Die	Teilnahme	
an	einer	Prüfung	muss	innerhalb	von	sechs	Monaten	ermöglicht	werden,	die	an-
tragstellende	Person	 ist	 aber	 nicht	 verpflichtet,	 die	Ausgleichsmaßnahme	 inner-
halb	eines	bestimmten	Zeitraums	zu	absolvieren.	Die	Dauer	des	Anpassungslehr-
gangs	hängt	von	den	individuell	festgestellten	wesentlichen	Unterschieden	ab	und	
damit	 nur	mittelbar	 vom	Herkunftsland	 der	 antragstellenden	 Person.	Die	 durch	
Ausgleichsmaßnahmen	mögliche	Überjährigkeit	ist	der	Grund,	weshalb	die	oben-
stehende	Auswertung	der	Verfahrensdauer	nur	erstmalig	beschiedene	Verfahren	
umfassen	konnte.

Liegen	 nach	 erfolgreicher	 Prüfung	 bzw.	 zum	Abschluss	 der	Nachqualifizierung	
die	 erforderlichen	Nachweise	 über	 die	 persönliche	Zuverlässigkeit,	 die	 gesund-
heitliche Eignung und die Sprachkenntnisse noch nicht vor, kann sich die Ertei-
lung	des	Bescheids	durch	die	Beibringung	dieser	Unterlagen	–	unter	Umständen	
aus	dem	Ausland	–	noch	um	mehrere	Wochen	verzögern.

Insgesamt	kann	sich	deshalb	die	Dauer	eines	Anerkennungsprozesses	mit	Nach-
qualifizierung	 zwischen	 sechs	Monaten	 und	mehreren	 Jahren	 bewegen.	 Durch-
schnittlich	ist	mit	etwa	15	bis	18	Monaten	zu	rechnen.	

8.		welche	Faktoren	sie	als	größte	Hürden	für	Beschäftigte	und	Unternehmen	bei	
der	 Einwanderung	 von	 Fachkräften	 in	 den	 Pflegeberufen	 nach	 Baden-Würt-
temberg sieht;

Den	rechtlichen	Rahmen	für	die	Zuwanderung	von	Fachkräften	nach	Deutschland	
und	somit	auch	Baden-Württemberg	bildet	das	Bundesrecht.

Die erste Hürde stellt die deutsche Sprache dar, da Deutsch insbesondere in Dritt-
staaten	 international	 weniger	 häufiger	 gesprochen	 oder	 im	 regulären	 Schulsys-
tem	 vermittelt	wird	 als	 z.	B.	 Englisch	 und	 der	 Spracherwerb	 daher	mit	 zusätz-
lichen	Kosten	für	die	ausländischen	Fachkräfte	verbunden	ist.	Nicht	ausreichende	
Deutschkenntnisse	stellen	besonders	im	Rahmen	der	Anerkennung	ausländischer	
Berufsabschlüsse	oftmals	eine	hohe	Hürde	dar.	Eine	weitere	Hürde	der	erforder-
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lichen	Anerkennung	der	 ausländischen	Berufsqualifikationen	wurde	 bereits	 the-
matisiert.

Ferner	 stellen	 die	 teilweise	 bestehenden	 Kapazitätsengpässe	 bei	 den	 Auslands-
vertretungen	 im	Zuständigkeitsbereich	des	Auswärtigen	Amtes	 ein	Problem	bei	
der	Terminvergabe	 für	die	Visumsbeantragung	dar.	Durch	die	Coronapandemie	
wurde	diese	Problematik	insgesamt	verstärkt.

Bezahlbarer	und	lebenswerter	Wohnraum	ist	ein	wichtiger	Faktor	für	die	Stand-
ortauswahl	inländischer	ebenso	wie	internationaler	Fachkräfte.	Insofern	sind	bei-
de	Fachkräftegruppen	gleichermaßen	von	den	Herausforderungen	durch	den	an-
gespannten	Wohnungsmarkt	betroffen.	

9.		ob	 die	Kosten	 für	 die	Anerkennung,	 die	Nachqualifizierungsmaßnahmen	 und	
für den Erwerb der notwendigen Sprachkenntnisse durch die Anerkennungs-
stelle im Regierungspräsidium Stuttgart, durch den Antragstellenden oder 
durch das beschäftigende Unternehmen übernommen werden;

Grundsätzlich	 sind	 die	 mit	 dem	 Anerkennungsverfahren	 verbundenen	 Kosten	
durch die antragstellende Person selbst zu tragen.

Wird	bei	einer	aus	einem	Drittstaat	einwandernden	Pflegekraft	ein	beschleunigtes	
Fachkräfteverfahren	 nach	 §	 81a	 Aufenthaltsgesetz	 beantragt,	 so	 ist	 der	 antrag-
stellende	Arbeitgeber	der	Gebührenschuldner	für	dieses	Verfahren.	In	der	Praxis	
kommt	es	häufig	vor,	dass	Arbeitgeber	Kosten	etwa	für	Sprachkurse	und	Quali-
fizierungsmaßnahmen	 übernehmen	 und/oder	Vermittlungsagenturen	mit	Dienst-
leistungen beauftragen.

Antragstellende	Personen	selbst	können	unter	Umständen	auf	den	Anerkennungs-
zuschuss	 des	 Bundes,	 Förderung	 durch	 die	 Bundesagentur	 für	 Arbeit	 oder	 das	
Jobcenter	oder	Unterstützung	durch	Projekte	wie	solche	des	Programms	„Integra-
tion	durch	Qualifizierung“	(IQ)	zurückgreifen.

10.		welche	Bemühungen	sie	unternimmt,	um	eine	Aufwertung	der	Ausbildung	 in	
Pflegeberufen	zu	erreichen	bzw.	die	Attraktivität	der	Pflegeberufe	zu	erhöhen;

Eines	 der	wesentlichen	Ziele	 des	 Pflegeberufegesetzes	war	 die	Aufwertung	 der	
Pflegeberufe	verbunden	mit	einer	Attraktivitätssteigerung.	Durch	die	Zusammen-
legung der bisherigen selbstständigen Ausbildungen in der Gesundheits- und 
Krankenpflege,	 der	Gesundheits-	 und	Kinderkrankenpflege	 und	 der	Altenpflege	
und	 die	 damit	 verbundene	 neue	 Ausrichtung	 werden	 übergreifende	 Kompeten-
zen	mit	einem	breiten	Einblick	in	das	gesamte	Spektrum	pflegerischer	Aufgaben	
vermittelt,	 die	 entsprechend	 vielfältige	 und	 interessante	 Einsatzbereiche	 für	 die	
anschließende	Berufstätigkeit	ermöglichen.	Damit	gehen	bessere	Aufstiegs-	und	
Karrierechancen	einher.	Der	Anfang	2020	eingerichtete	„Arbeitskreis	Umsetzung	
Pflegeberufereform“	ist	ein	wichtiges	Gremium,	um	die	mit	dem	Novellierungs-
prozess	 in	 Baden-Württemberg	 verbundenen	 Aufgaben	 und	 Herausforderungen	
zu	meistern,	und	 trägt	 so	zum	Gelingen	der	neuen	Ausbildung	bei.	 Im	Arbeits-
kreis	werden	auch	Themen	wie	die	Initiative	„Ausbildungsbotschafter“	oder	die	
AzubiCardBW	vorgestellt	(siehe	dazu	Ziffer	7	des	Antrags	der	Abg.	Petra	Krebs	
u.	a.	GRÜNE,	Drucksache	17/707).

Zur	Attraktivitätssteigerung	 sowie	 zum	Selbstverständnis	 des	 Pflegeberufs	 trägt	
die	 Einführung	 von	 Vorbehaltstätigkeiten	 bei,	 also	 bestimmter	 beruflicher	 Tä-
tigkeiten,	 die	 ausschließlich	 von	 entsprechend	 ausgebildeten	 Pflegefachkräften	
ausgeführt	 werden	 dürfen.	 Dadurch	 erfährt	 die	 neue	 Berufsqualifikation	 eine	
wichtige	zusätzliche	Aufwertung.	Das	Ministerium	für	Soziales,	Gesundheit	und	
Integration	 hat	 als	 Vorsitz	 der	 Arbeits-	 und	 Sozialministerkonferenz	 2020	 eine	
länderoffene	Arbeitsgruppe	zur	Konkretisierung	der	gesetzlich	eingeführten	Vor-
behaltsaufgaben	 initiiert,	 deren	Bericht	 im	Sommer	 2021	 von	 der	Gesundheits-
ministerkonferenz	 gebilligt	 wurde.	 Auch	Modellprojekte	 zur	 Übertragung	 heil-
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kundlicher	Aufgaben	nach	dem	SGB	V	werden	nach	Vorlage	eines	vom	Bundes-
gesundheitsministerium	angekündigten	Papiers	angegangen	werden.

Bereits	im	Rahmen	der	„Konzertierten	Aktion	Pflege“	haben	Bund,	Länder,	Kom-
munen	und	Berufsverbände	eine	Reihe	von	Maßnahmen	für	bessere	Ausbildungs-	
und	Arbeitsbedingungen	vereinbart.	Hierzu	gehören	beispielsweise	die	Verpflich-
tung,	dass	alle	Pflege-	und	Betreuungskräfte	in	Pflegeeinrichtungen	der	Altenpflege	
zukünftig	nach	Tarif	entlohnt	werden,	und	die	gesetzliche	Verankerung	eines	bun-
deseinheitlichen	Personalbemessungsverfahrens	mit	der	Schaffung	von	mehr	Pfle-
gefachkraft-	und	Pflegehilfskraftstellen	und	der	Entwicklung	eines	wissenschaftlich	
fundierten	Personalbemessungsverfahrens	für	die	Pflege	in	Krankenhäusern.

Die	primärqualifizierenden	Studiengänge	in	der	Pflege	sind	ein	Beitrag	zur	wis-
sensbasierten	Weiterentwicklung	in	der	Pflege	und	eröffnen	gleichzeitig	Karriere-
chancen.	Das	Land	Baden-Württemberg	unterstützt	den	Ausbau	solcher	Studien-
plätze	mit	Mitteln	 für	 Lehre	 und	 theoretische	Ausbildung	 aber	 auch,	 indem	 es	
den	Praxisteil	dieser	hochschulischen	Ausbildung	in	Krankenhäusern,	stationären	
Pflegeeinrichtungen	und	ambulanten	Diensten	mit	Landesmitteln	 fördert,	da	der	
Bund	bisher	keine	Finanzierung	dieser	praktischen	Ausbildungsanteile	vorsieht.

Um	vielen	Interessentinnen	und	Interessenten	den	Einstieg	in	die	pflegeberufliche	
Bildung	 zu	 eröffnen,	 strebt	 die	 Landesregierung	 eine	 umfassende	Novellierung	
der	generalistischen	Pflegehilfeausbildung	an.	 In	den	hierzu	bereits	begonnenen	
Prozess sind alle beteiligten Akteure einbezogen.

Die	Digitalisierung	hat	auch	die	Beschäftigten	in	der	ambulanten,	teil-	und	voll-
stationären	 Pflege	 erreicht.	 Mitentscheidend	 für	 die	 Attraktivität	 des	 Pflegebe-
rufes	 wird	 es	 sein,	 dass	 zum	 einen	 die	 Potenziale	 und	Möglichkeiten	 digitaler	
Anwendungen	 in	 der	 Pflege	 vor	Ort	 ankommen,	 und	 dass	 zum	 anderen	 bereits	
in	 der	 Ausbildung	 die	 digitale	Weiterentwicklung	 adäquat	 abgebildet	 und	 ver-
mittelt	wird.	Hierzu	ist	insbesondere	die	digitale	Kompetenz	zu	fördern.	Mit	dem	
Landeskompetenzzentrum	Pflege	&	Digitalisierung	 (PflegeDigital@BW)	 stehen	
Einrichtungen	und	Pflegeschulen	kompetente	Ansprechpartner	zu	den	Handlungs-
feldern	 Innovationsstruktur,	 Beratung,	 Netzwerkbildung	 sowie	 Aus-,	 Fort-	 und	
Weiterbildung zur Verfügung.

Mit	dem	praktischen	Einsatz	eines	„Transfermobils“	soll	eine	größtmögliche	Fle-
xibilität	im	(Wissens-)Transfer	zum	Thema	Digitalisierung	in	der	Langzeitpflege	
vor	Ort	erreicht	werden.	Themen	wie	digital	unterstützte	Helferinnen	und	Helfer	
in	der	Pflege,	digitale	Kommunikation,	das	Management	unterstützende	digitale	
Anwendungen,	Virtual	&	Augmented	Reality	(V/AR)	bis	hin	zu	komplexen	Ma-
ker-Workshops	werden	so	am	Ort	der	Pflege	oder	Ausbildung	erlebbar	gemacht	
und	sollen	das	Interesse	junger	Menschen	an	den	Möglichkeiten	im	heutigen	und	
zukünftigen	Arbeitsumfeld	der	Pflege	wecken.

In	einem	weiteren	Schritt	 soll	ein	mit	dienlicher	und	hilfreicher	Technik	ausge-
stattetes	 Lehrpflegeheim	 als	 zukunftsweisende	 stationäre	 Einrichtung	 aufgebaut	
werden. Es soll eine Einrichtung zur Verfügung stehen, in der die aktuellen und 
zukünftigen	Möglichkeiten	der	Langzeitpflege	 in	 einem	digitalen	Umfeld	 abge-
bildet	werden,	und	die,	begleitet	durch	Imagefilme	und	Kampagnen,	werbend	für	
zukünftig	Mitarbeitende	in	den	Pflegeberufen	wirkt.

11.		welche	Bemühungen	sie	im	Ausland	unternimmt,	um	Fachkräfte	im	Pflegebe-
reich anzuwerben und welche Rolle dabei die acht Wirtschaftsrepräsentanzen 
des Landes spielen;

Die	Fachkräfterekrutierung,	 auch	 im	Ausland,	 fällt	 grundsätzlich	 in	die	Zustän-
digkeit der Arbeitgeber.

Besonders	im	Bereich	der	Sozialwirtschaft	gibt	es	zahlreiche	private	Dienstleister,	
die	in	den	Herkunftsländern	über	entsprechende	Netzwerke	verfügen	und	Kontak-
te	zu	potenziellen	Pflegefachkräften	herstellen.
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Neben	den	privaten	Dienstleistern	bemühen	sich	auch	Krankenhäuser	und	andere	
Arbeitgeberinnen	 und	Arbeitgeber	 im	Gesundheitswesen	 seit	 vielen	 Jahren	 un-
mittelbar	im	Ausland	um	Pflegekräfte.	Teilweise	nutzen	sie	persönliche	Kontakte	
zu	Kolleginnen	und	Kollegen	im	Ausland,	um	sie	nach	Baden-Württemberg	ab-
zuwerben.	Bei	solchen	Unternehmungen	sind	die	Beschränkungen	des	§	38	Be-
schäftigungsverordnung	zu	beachten,	der	die	Selbstverpflichtungen	Deutschlands	
in der Weltgesundheitsorganisation bezüglich der Rekrutierung von Gesundheits-
personal	aus	Staaten	mit	kritischem	Mangel	an	solchen	Fachkräften	umsetzt.

Die	 zentrale	 Zuständigkeit	 auf	 staatlicher	 Seite	 für	 die	 Anwerbung	 von	 Fach-
kräften	aus	dem	Ausland	liegt	deutschlandweit	bei	der	Zentralen	Auslands-	und	
Fachvermittlung	(ZAV)	der	Bundesagentur	für	Arbeit	(BA).	Im	Zusammenhang	
mit	dem	Fachkräfteeinwanderungsgesetz	(FEG)	kann	die	BA	bilaterale	Vermitt-
lungsabsprachen	mit	anderen	Ländern	treffen,	um	gezielt	Fachkräfte	für	bestimm-
te Branchen anzuwerben. Von den Rekrutierungsprojekten der BA, die in Ko-
operation	mit	 verschiedenen	Partnern	durchgeführt	werden,	 profitieren	 auch	die	
Unternehmen	 in	 Baden-Württemberg.	 Zu	 den	 aktuellen	 Rekrutierungsprogram-
men	gehört	das	Programm	„Triple	Win“	zur	Gewinnung	von	ausländischen	Pfle-
gefachkräften	aus	Bosnien-Herzegowina,	Tunesien	und	Vietnam	sowie	von	den	
Philippinen.

Das	 Land	Baden-Württemberg	 ist	 in	 strategisch	wichtigen	 Zielmärkten	 (Äthio-
pien,	Brasilien,	China,	Indien,	Israel,	Japan,	Südafrika,	USA,	Großbritannien)	mit	
eigenen Wirtschaftsrepräsentanzen bzw. Auslandsbüros vertreten. Diese haben 
insbesondere	 die	 Aufgabe,	 Unternehmen	 aus	 Baden-Württemberg	 als	 Kontakt-
stelle	 beim	Markteintritt	 in	 den	 entsprechenden	Ländern	 zu	 unterstützen.	Darü-
ber	 hinaus	 sollen	 sie	 Trends	 und	 Innovationen	 in	 diesen	Ländern	 identifizieren	
und	den	Transfer	in	die	baden-württembergische	Wirtschaft	und	die	angewandte	
Forschung	befördern,	die	Landesregierung	bei	der	Konzeption	geeigneter	länder-
bezogener	Maßnahmen	beraten	und	unterstützen	sowie	 für	den	Standort	Baden-
Württemberg	werben.	Die	 explizite	Unterstützung	bei	der	Auslandsrekrutierung	
von	 Fachkräften,	 insbesondere	 auch	 ausländischer	 Pflegekräfte	 aus	 Herkunfts-
ländern,	die	mit	§	38	Beschäftigungsverordnung	vereinbar	sind,	gehört	hingegen	
nicht	zum	Aufgabenspektrum	der	Wirtschaftsrepräsentanzen.

12.		wie	viele	Beratungen	in	den	vier	Beratungszentren	zur	Anerkennung	auslän-
discher	Berufsqualifikationen	durch	das	Netzwerk	Integration	durch	Qualifi-
zierung	(IQ	Netzwerk)	in	Pflegeberufen	(in	den	Jahren	2018	bis	2021)	erfolgt	
sind und wie viele zu erfolgreichen Anerkennungen geführt haben;

Die	vier	vom	Ministerium	für	Soziales,	Gesundheit	und	Integration	sowie	durch	
das	 Förderprogramm	 IQ	 geförderten	 Beratungszentren	 in	 Freiburg,	Mannheim,	
Stuttgart	und	Ulm	und	die	vom	Ministerium	für	Soziales,	Gesundheit	und	 Inte-
gration	 geförderte	 Fachstelle	 Flüchtlinge	 in	 Karlsruhe	 führen	 eine	 gemeinsame	
Beratungsstatistik. Darin werden Beratungen zu ausgewählten Berufsgruppen ge-
sondert	ausgewiesen.	Dazu	gehört	die	Gruppe	der	Gesundheitsfachberufe,	welche	
die	hier	 in	Frage	stehenden	Pflegeberufe,	aber	auch	weitere	Berufe	wie	medizi-
nisch-technische	Assistentinnen	und	Assistenten	oder	Hebammen	umfasst.	In	der	
folgenden	Tabelle	5	werden	die	verzeichneten	Beratungszahlen	zu	Gesundheits-
berufen abgebildet.

Tabelle	5:	Beratungszahlen	Gesundheitsberufe



11

Landtag	von	Baden-Württemberg Drucksache	17	/	2082

Eine	unmittelbare	Verknüpfung	mit	erfolgreichen	Anerkennungen	ist	nicht	mög-
lich.	In	der	amtlichen	Anerkennungsstatistik	wird	nicht	erhoben,	ob	eine	Beratung	
stattgefunden hat, und die Beratungsstellen erhalten, weder von den zuständigen 
Behörden	noch	von	den	Klientinnen	und	Klienten,	standardmäßig	eine	Rückmel-
dung	über	das	Ergebnis	eines	Anerkennungsverfahrens.	Außerdem	führt	nicht	je-
de	Beratung	tatsächlich	zu	einem	Anerkennungsverfahren,	und	nicht	jedes	Aner-
kennungsverfahren	wird	durch	eine	Beratung	initiiert	oder	begleitet.	Bei	aus	dem	
Ausland	neu	einwandernden	Pflegekräften	sind	häufig	Vermittlungsagenturen	in-
volviert,	die	für	ihre	Klientinnen	und	Klienten	das	Verfahren	in	die	Hand	nehmen.	

13.		wie	 viele	 Beratungen	 von	 Unternehmen	 oder	 Fachkräften	 im	 Pflegebereich	
durch	 das	Welcome	 Center	 Sozialwirtschaft	 (in	 den	 Jahren	 2018	 bis	 2021)	
erfolgt	sind	und	wie	viele	der	Beratungen	von	ausländischen	Fachkräften	zu	
erfolgreichen Anerkennungen geführt haben.

In	der	Ergebnisdokumentation	der	Welcome	Center	in	Baden-Württemberg	wer-
den	die	Zahl	der	beratenen	internationalen	Fachkräfte	und	die	Zahl	der	beratenen	
Unternehmen	 erfasst.	 Für	 das	 Welcome	 Center	 Sozialwirtschaft	 wurden	 Bera-
tungszahlen	wie	in	Tabelle	6	dargestellt	verzeichnet.

Tabelle	6:		Beratungszahlen	Welcome	Center	Sozialwirtschaft	Baden-Württemberg

Die	Zahlen	zu	beratenen	internationalen	Fachkräften	und	Unternehmen	beziehen	
sich	 zudem	nicht	 nur	 auf	 den	Pflegebereich,	 sondern	 auch	 auf	 andere	Teile	der	
Sozialwirtschaft	wie	 den	medizinischen	Bereich	 und	das	Erziehungswesen.	Die	
Zahl	der	Beratungen	wurde	erst	2021	vollständig	in	die	statistische	Erfassung	ein-
bezogen.	Im	Falle	des	Welcome	Centers	Sozialwirtschat	liegt	sie	geringfügig	über	
der	Summe	der	beratenen	Klientinnen	und	Klienten.	

Die	Welcome	Center	 in	Baden-Württemberg	bieten	 eine	Erstberatung	 für	 inter-
nationale	Fachkräfte	und	Unternehmen	an.	Die	Beratungsthemen	umfassen	bei-
spielsweise	 Fragen	 zu	 Berufsanerkennung,	 Arbeitssuche,	 Aufenthaltsrecht,	 Ar-
beitsrecht,	 Spracherwerb	 und	 Qualifizierung.	 Im	 Rahmen	 ihrer	 Lotsenfunktion	
vermitteln	die	Welcome	Center	an	die	originär	zuständigen	Stellen.	So	bietet	auch	
das	Welcome	Center	Sozialwirtschaft	Baden-Württemberg	keine	vertiefte	Einzel-
beratung	im	Sinne	eines	Coachings	zur	Berufsanerkennung	an,	sondern	verweist	
im	Bedarfsfall	auf	spezielle	Anerkennungsberatungsstellen	 (s.	Ziffer	12),	Quali-
fizierungsprojekte	oder	die	für	die	Anerkennung	zuständige	Stelle.	Über	den	Aus-
gang	eines	Anerkennungsverfahrens	erhält	das	Welcome	Center	Sozialwirtschaft	
regulär	keine	Rückmeldung.	Aus	diesem	Grund	kann	aus	der	Beratungsaktivität	
des	Welcome	Centers	Sozialwirtschaft	Baden-Württemberg	keine	tragfähige	Kor-
relation	zu	erfolgreich	abgeschlossenen	Anerkennungsverfahren	im	Pflegebereich	
hergestellt werden.

Lucha
Minister für Soziales, 
Gesundheit	und	Integration
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